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Verordnung

über kommunale Hoheitszeichen


(Kommunale Hoheitszeichenverordnung –

KommHzV)


Vom 13. Februar 2009 

Auf Grund des § 10 Absatz 2 in Verbindung mit § 131 Absatz 1 
Satz 1 und § 140 Absatz 1 Satz 1 der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286) 
verordnet der Minister des Innern: 

§ 1 
Wappen 

(1) Die Gemeinden, Ämter und Landkreise sind berechtigt, ein 
Wappen zu führen. 

(2) Für die Gestaltung eines Wappens sind die heraldischen 
Anforderungen maßgebend. Es soll Charakteristika der wappen
führenden Körperschaft versinnbildlichen und muss sich von 
anderen kommunalen Wappen hinreichend unterscheiden. 

(3) Vor Einführung oder Änderung eines Wappens ist die Ge
meinde, das Amt oder der Landkreis verpflichtet, durch das 
Brandenburgische Landeshauptarchiv ein Gutachten erstellen 
zu lassen. Soweit der Entwurf durch das Brandenburgische 
Landeshauptarchiv nicht befürwortet wird, ist er dem Ministe
rium des Innern zur Genehmigung vorzulegen. Als Unterlagen 
sind dem Brandenburgischen Landeshauptarchiv zu übermit
teln: 

1.	 zwei farbige Reinzeichnungen (DIN-A4) oder eine qualita
tiv gleichwertige Bilddatei, 

2.	 eine Begründung des Wappenmotivs und 
3.	 der Beschluss der jeweiligen Vertretungskörperschaft zur 

Einführung oder Änderung des Wappens. 

(4) Die Einführung oder Änderung eines Wappens ist dem Mi
nisterium des Innern durch 

1.	 eine farbige Reinzeichnung (DIN-A4) oder eine qualitativ 
gleichwertige Bilddatei, 

2.	 das Gutachten des Brandenburgischen Landeshauptarchivs 
und 

3.	 den Beschluss der jeweiligen Vertretungskörperschaft zur 
Einführung oder Änderung des Wappens 

anzuzeigen. 

§ 2 
Verwendung des Wappens 

(1) Das Recht zur Führung eines Wappens umfasst unter ande
rem die Befugnis, das Wappen im Dienstsiegel, im Briefkopf, 
auf amtlichen Druckschriften, Urkunden, Zeugnissen sowie auf 
Amtsschildern und Dienstfahrzeugen zu verwenden. 

(2) Die Abbildung kommunaler Wappen zu künstlerischen und 
wissenschaftlichen Zwecken sowie zu Zwecken des Unter
richts und der staatsbürgerlichen Bildung ist jedermann er
laubt. Jede andere Verwendung bedarf der Genehmigung der 
wappenführenden Körperschaft. 

§ 3 
Flaggen 

(1) Gemeinden, Ämter und Landkreise sind berechtigt, eine Flag
ge zu führen. 

(2) Für die Einführung oder Änderung von Flaggen gilt § 1 Ab
satz 3 und 4 entsprechend. 

(3) Als Flaggen können einfarbige Flaggen, Flaggen mit bis 
zu drei Streifen und gevierte Flaggen, jeweils als Wappen
flagge, geführt werden. Die Farben der Flaggenstreifen müs
sen den Hauptfarben des Wappens entsprechen (Muster 7 
bis 11). Abweichende Gestaltungen sind in begründeten Fäl
len zulässig. 

§ 4 
Dienstsiegel 

(1) Amtsfreie Gemeinden, Ämter und Landkreise führen Dienst
siegel. 

(2) Die Einführung oder Änderung eines Dienstsiegels bedarf 
der Genehmigung des Ministeriums des Innern. 

(3) Amtsfreie Gemeinden, Ämter und Landkreise mit eigenem 
Wappen führen dieses Wappen im Siegel. 

(4) Amtsfreie Gemeinden, Ämter und Landkreise ohne eigenes 
Wappen können gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 1 der Hoheits
zeichenverordnung das Landeswappen im Siegel führen. Sie 
können auch einfache Schriftsiegel verwenden. 

(5) Die Dienstsiegel können als Prägesiegel, Farbdrucksiegel 
oder Siegelmarken verwendet werden. Die Siegel sind kreis
rund und haben einen Durchmesser von 35 Millimeter oder 
20 Millimeter. Abweichungen sind nur mit Zustimmung des 
Ministeriums des Innern zulässig. 

§ 5 
Beschriftung der Dienstsiegel 

(1) Die Beschriftung enthält den Namen der siegelführenden 
Körperschaft. Bei den Siegeln der siegelführungsberechtigten 
Gemeinden und Ämter kann zusätzlich der Name des Land
kreises aufgenommen werden. Darüber hinaus können Anga
ben wie beispielsweise „DER LANDRAT“ oder „DER BÜR
GERMEISTER“ aufgenommen werden, wenn dadurch die Über
sichtlichkeit des Siegels nicht beeinträchtigt wird. Die Beschrif
tung ist in lateinischen Großbuchstaben auszuführen. Wird ein 
Wappen geführt, ist die Beschriftung als Umschrift zu gestal



107 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II – Nr. 8 vom 19. März 2009 

ten. Bei den Dienstsiegeln ohne Wappen wird die Schrift in 
waagerechten Zeilen angeordnet. 

(2) Werden mehrere Dienstsiegel geführt, sind diese fortlau
fend zu nummerieren. 

(3) Für die Gestaltung der Dienstsiegel sind die Muster 12 bis 14 
der Anlage maßgebend. 

(4) Abweichende Gestaltungen der Dienstsiegel sind nur mit 
Zustimmung des Ministeriums des Innern zulässig. 

§ 6 
Übergangsvorschrift 

Bereits durch das Ministerium des Innern genehmigte Wappen, 
Flaggen und Dienstsiegel dürfen weiterhin geführt werden. 

§ 7 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Kommunale Hoheitszeichenverordnung 
vom 6. September 2000 (GVBl. II S. 339) außer Kraft. 

Potsdam, den 13. Februar 2009 

Der Minister des Innern 

Jörg Schönbohm 
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Anlage 
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Verordnung zur Durchführung von Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen in Maßnahmen- und 

Flächenpools in Brandenburg 
(Flächenpoolverordnung – FPV) 

Vom 24. Februar 2009 

Auf Grund des § 14 Absatz 2 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 
2004 (GVBl. I S. 350), der durch Artikel 7 Nummer 2 des Ge
setzes vom 28. Juni 2006 (GVBl. I S. 74, 79) neu gefasst wor
den ist, verordnet der Minister für Ländliche Entwicklung, 
Umwelt und Verbraucherschutz: 

§ 1 
Grundsätze, Begriffe 

(1) Als Maßnahmen- oder Flächenpool im Sinne des § 14 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes wird eine zusammen
hängende Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf 
der Grundlage eines fachlich fundierten Maßnahmenkonzeptes 
bezeichnet. Dazu gehört die Ermittlung geeigneter Flächen, 
ihre Sicherung und die Dokumentation des Ausgangszustandes. 
Ziel ist es, die Maßnahmen einem Eingriff in Natur und Land
schaft zuzuordnen. Ein Maßnahmen- oder Flächenpool zeich
net sich im Unterschied zu der üblichen Umsetzung der Kom
pensation auf einzelnen Flächen durch die Bündelung verschie
dener Maßnahmen mit Wirkung auf möglichst alle Schutzgüter 
und deren Durchführung auf größeren, zusammenhängenden 
Flächen sowie die Absicherung der Betreuung und Pflege bis 
zur Erreichung des Maßnahmenziels aus.  

(2) Für Maßnahmen- oder Flächenpools gilt, dass keine ande
ren rechtlichen Verpflichtungen zur Durchführung der Maß
nahmen bestehen dürfen. 

§ 2 
Zertifizierung 

(1) Durch ein Zertifikat wird die Qualität von Flächen- oder 
Maßnahmenpools festgestellt. 

(2) Durch die Zertifizierung weist der Poolbetreiber nach, dass 
die angebotenen Flächen- und Maßnahmen als Ausgleichs- oder 
Ersatzmaßnahmen grundsätzlich geeignet sind. Hierzu bedarf 
es einer Bestätigung durch die untere Naturschutzbehörde, in 
deren Zuständigkeitsbereich der zertifizierte Flächenpool liegt. 

(3) Die Kriterien für eine Zertifizierung werden von der obers
ten Naturschutzbehörde festgelegt. 

(4) Der Antrag ist an die oberste Naturschutzbehörde zu rich
ten. 

(5) Für Maßnahmen, die in einem zertifizierten Maßnahmen-
oder Flächenpool durchgeführt werden, kann der für die Zulas
sung des Eingriffs festgestellte Kompensationsumfang wegen 
der naturschutzfachlich höheren Wertigkeit regelmäßig um bis 

zu 10 Prozent gemindert werden. Eine naturschutzfachlich hö
here Wertigkeit entsteht auf Grund der Bündelung und der Op
timierung von Maßnahmen in Maßnahmen- oder Flächen
pools. 

§ 3 
Vorgezogene Maßnahmen 

(1) Vorgezogene Maßnahmen gemäß § 14 Absatz 1 des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes müssen dauerhaft günstige 
Wirkungen auf die in § 10 Absatz 1 des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes genannten Schutzgüter besitzen und sind 
ohne rechtliche Verpflichtung bereits vor Beginn des Eingriffs 
durch den Eingriffsverursacher oder einen Dritten durchge
führt worden. Sie werden mit dem Ziel durchgeführt, die Maß
nahmen später einem Eingriff in Natur und Landschaft als Kom
pensation zuzuordnen. Für eine spätere Anrechnung muss der 
Träger der vorgezogenen Maßnahme folgende Anforderungen 
erfüllen und die genannten Unterlagen bereitstellen: 

1.	 Angaben zur genauen Lage (Gemeinde, Gemarkung, Flur, 
Flurstück, kartografische Darstellung), 

2.	 Nachweis der tatsächlichen und rechtlichen Flächenverfüg
barkeit gemäß § 14 Absatz 1 Nummer 3 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes, 

3.	 Beschreibung des Ausgangszustandes gemäß § 14 Absatz 1 
Nummer 1 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes 
(Ausgangsbiotop, aktuelle ökologische Bewertung), 

4.	 Beschreibung der Maßnahme und welchen Darstellungen 
und Festsetzungen der Landschaftsplanung sie entspricht 
(§ 14 Absatz 1 Nummer 2 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes) sowie der erforderlichen Maßnahmen für 
die Herstellung, Entwicklung, Pflege und Unterhaltung, 

5.	 Darstellung eventuell notwendiger Zulassungen nach ande
ren Rechtsvorschriften, 

6.	 gegebenenfalls Zuordnung zu einem nach § 2 zertifizierten 
Maßnahmen- oder Flächenpool, 

7.	 Nachweis einer Bestätigung der unteren Naturschutzbehör
de, in deren Zuständigkeitsbereich die Maßnahme umgesetzt 
werden soll, zur Eignung der Maßnahme als Ausgleichs
oder Ersatzmaßnahme im Sinne des § 12 des Brandenbur
gischen Naturschutzgesetzes, zur Aufwertungsfähigkeit der 
Maßnahmenflächen und zur Übereinstimmung mit den 
Zielen der Landschaftsplanung, 

8.	 Nachweis der Beteiligung der Gemeinden, auf deren Ho
heitsgebiet die Maßnahme umgesetzt werden soll und 

9.	 Verpflichtung, den Naturschutzbehörden auf Anfrage Aus
kunft zum Stand der Umsetzung der Maßnahme und zum 
Erfolg zu erteilen. 

(2) Vorgezogene Maßnahmen besitzen einen besonderen natur
schutzfachlichen Wert, weil sie frühzeitiger wirksam werden 
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als Maßnahmen, die im Zuge oder nach der Ausführung eines 
Eingriffs durchgeführt werden. Im Sinne des § 14 Absatz 1 
Satz 3 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes sind sie be
sonders wertvoll, wenn Sie im Verbund mit anderen Maßnah
men in einem Maßnahmen- oder Flächenpool umgesetzt wer
den. Zusätzlich zum gegebenenfalls dargestellten naturschutz
fachlichen Mehrwert nach § 2 Absatz 5 kann auf Grund des 
früheren Wirkens der vorgezogenen Maßnahmen auch mit ge
ringerem räumlichen Umfang der notwendige naturschutz
fachliche Ausgleich beziehungsweise Ersatz erreicht werden. 
Für jedes Jahr, das dem Eingriff vorangeht, kann der räumliche 
Umfang der Kompensationsverpflichtung für den Eingriff um 
3 Prozent reduziert werden. Die zusätzliche Minderung der Kom
pensationsverpflichtung kann maximal 30 Prozent betragen. 
Als Zeitspanne wird der Abstand zwischen dem Abschluss der 
Durchführung der Maßnahme und dem Beginn des Eingriffs 
bewertet. Um eine Minderung des Kompensationsumfanges 
geltend machen zu können, muss nachgewiesen werden, dass 
der Zeitpunkt der Fertigstellung der Maßnahme mindestens ein 
Jahr zurückliegt. Liegt dieser Zeitpunkt länger als ein Jahr zu
rück, kann die Minderung halbjährlich mit 1,5 Prozent ange
rechnet werden. 

(3) Der Umfang des naturschutzfachlich notwendigen Ausgleichs 
und Ersatzes entspricht der in der Eingriffs-Ausgleichs-Bilan
zierung für den Eingriff ermittelten Kompensationsverpflich
tung. 

(4) Für vorgezogene Maßnahmen ist die Zustimmung der unte
ren Naturschutzbehörde einzuholen, in deren Zuständigkeits
bereich die Maßnahmen umgesetzt werden sollen. Die Gemein
den, auf deren Hoheitsgebiet die Maßnahmen umgesetzt wer
den sollen, sind zu informieren. 

§ 4 
Anerkennung von Agenturen 

(1) Die oberste Naturschutzbehörde kann rechtsfähige Perso
nen als Agentur mit den Rechten aus § 5 anerkennen, die 

1.	 Maßnahmen- oder Flächenpools aufbauen und/oder betrei
ben und dabei Ziele der Landschaftsplanung berücksichtigen, 

2.	 Maßnahmen vorgezogen umsetzen und an Verursacher von 
Eingriffen vermitteln und 

3.	 Betreuung und Pflege von Maßnahmen bis zur Erreichung 
des Maßnahmenziels sicherstellen. Wer Maßnahmen durch
führt, die ihrer Art nach einer langjährigen Pflege bedür
fen, hat diese sicherzustellen. 

(2) Die Anerkennung setzt voraus, dass die Agenturen 

1.	 insbesondere durch Einsatz von Personal mit landschafts
pflegerischer Fachhochschul- oder Hochschulausbildung 
oder vergleichbare Studiengänge, die Gewähr dafür bieten, 
dass die fachlichen Anforderungen und Verpflichtungen für 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen eingehalten werden; an 
Stelle einer einschlägigen akademischen Ausbildung ge
nügt auch der Nachweis langjähriger Berufserfahrung in 
Landwirtschaft und Landschaftspflege, 

2.	 Maßnahmenplanungen für Maßnahmen- oder Flächenpools 
mit einer Mindestgröße von 30 Hektar entsprechend Absatz 1 
vorlegen, die durch hierfür qualifizierte Personen mit einer 
landschaftspflegerischen Fachhochschul- oder Hochschul
ausbildung oder vergleichbare Studiengänge geplant wurden, 

3.	 die rechtliche Sicherung der Poolflächen mit einem Flächen
umfang von mindestens 10 Hektar nachweisen (Eigentum 
oder dingliche Sicherung im Grundbuch), 

4. 	 eine für diesen Geschäftszweck ausreichende wirtschaftli
che Basis besitzen und damit auch die Gewähr für die Be
treuung von Maßnahmen bieten, 

5.	 sich verpflichten, einmal jährlich den zuständigen Zulas
sungsbehörden über Stand der Umsetzung der Ausgleichs
und Ersatzmaßnahmen in dem jeweiligen Maßnahmen- oder 
Flächenpool zu berichten, und 

6.	 von Personen vertreten werden, die persönlich zuverlässig 
sind. 

§ 5 
Übertragung von Kompensationspflichten auf Agenturen 

Nach § 4 anerkannte Agenturen können die Verpflichtung des 
Verursachers eines Eingriffs zur Leistung von Ausgleichs- und/ 
oder Ersatzmaßnahmen mit befreiender Wirkung gegen Entgelt 
dahingehend übernehmen, dass allein sie nach erfolgter Zulas
sungsentscheidung die Durchführung und Pflege der Kompen
sation gewährleisten und für entsprechende Kontrollen durch 
die Zulassungs- und/oder Naturschutzbehörde zur Verfügung 
stehen. Die Übertragung der Kompensationsverpflichtung auf 
Agenturen hat ohne Bedingungen zu erfolgen, sie kann nicht 
widerrufen werden und ist in die jeweilige Zulassungsentschei
dung aufzunehmen. 

§ 6 
Fachaufsicht 

(1) Die Fachaufsicht über Maßnahmen- oder Flächenpools und 
über nach § 4 anerkannte Agenturen liegt bei der obersten Na
turschutzbehörde. 

(2) Eine anerkannte Agentur legt der obersten Naturschutzbe
hörde zum 1. Juni des folgenden Jahres einen Rechenschafts
bericht für das vergangene Geschäftsjahr vor, in dem Nachweis 
geführt wird über 

1.	 die Vorhaben, für die Kompensationsverpflichtungen über
nommen wurden, 

2.	 die durchgeführten Maßnahmen und den Nachweis, dass 
die zuständigen Zulassungsbehörden über die Umsetzung 
informiert wurden, 

3.	 die Absicherung der notwendigen Pflege von Maßnahmen, 

4.	 eine Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde, in de
ren Zuständigkeitsbereich die Maßnahmen umgesetzt wer
den sollen, zu den vorgezogenen Maßnahmen und Pool
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konzepten und über die Information der Gemeinden, auf 
deren Hoheitsgebiet die Maßnahmen durchgeführt wurden 
oder geplant sind, 

5.	 die Durchführung von Erfolgskontrollen bei den durchge
führten Maßnahmen sowie die Ergebnisse dieser Kontrol
len, insbesondere zum Zustand pflegebedürftiger Maßnah
men und zu den tatsächlich aufgewandten Maßnahmen für 
deren Pflege und 

6.	 die Weitergabe der zu Nummer 5 gesammelten Informationen 
an die zuständige untere Naturschutzbehörde, in deren Zu
ständigkeitsbereich die Maßnahmen umgesetzt worden sind. 

§ 7 
Verhältnis zum Baurecht 

Diese Verordnung gilt nicht für Maßnahmen zum Ausgleich im 
Rahmen der gemeindlichen Bauleitplanung nach § 1a Absatz 3, 
§ 9 Absatz 1a und § 135a des Baugesetzbuches. Im Außen
bereich nach § 35 des Baugesetzbuches sowie für Bebauungs
pläne, soweit sie eine Planfeststellung ersetzen, bleibt die Gel
tung dieser Verordnung unberührt. 

§ 8 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 24. Februar 2009 

Der Minister für Ländliche Entwicklung,

Umwelt und Verbraucherschutz


Dr. Dietmar Woidke


Erste Verordnung zur Änderung 
der Laufbahnverordnung der Polizei 

Vom 2. März 2009 

Auf Grund des § 133 des Landesbeamtengesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 1999 (GVBl. I S. 446), 
der durch Artikel 1 Nummer 38 des Gesetzes vom 22. März 
2004 (GVBl. I S. 59, 63) neu gefasst worden ist, verordnet das 
für Inneres zuständige Mitglied der Landesregierung im Ein
vernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Mitglied der 
Landesregierung: 

Artikel 1 

Die Laufbahnverordnung der Polizei vom 30. Januar 2006 

(GVBl. II S. 18), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 24. Ok
tober 2007 (GVBl. I S. 134, 140) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1.	 § 10 wird wie folgt gefasst: 

„§ 10 
Übertragung höherbewerteter Dienstposten 

(1) Für einen höherbewerteten Dienstposten in den Lauf
bahnen des gehobenen und höheren Polizeivollzugsdiens
tes hat der Beamte seine Eignung in einer Erprobungszeit 
nachzuweisen. Die Erprobungszeit beträgt 

1.	 in der Laufbahn des gehobenen Polizeivollzugsdienstes 
mindestens neun Monate, höchstens ein Jahr und 

2.	 in der Laufbahn des höheren Polizeivollzugsdienstes 
ein Jahr. 

(2) Auf die Erprobungszeit werden Zeiten angerechnet, in 
denen der Bewerber bereits vor der Übertragung der Funk
tion mit der Wahrnehmung der Geschäfte dieses Dienst
postens oder eines Dienstpostens mindestens gleicher Be
wertung oder gleicher Art beauftragt worden ist und sich 
dabei bewährt hat. 

(3) Die Erprobung kann, wenn die sonstigen Voraussetzun
gen nach dieser Verordnung erfüllt sind, auch im Rahmen 
der Probezeit nach § 7 stattfinden. 

(4) Die Feststellung der Eignung oder Nichteignung für den 
Dienstposten ist durch den Dienstvorgesetzten schriftlich 
zu treffen. Kann die Eignung nicht festgestellt werden, ist 
von der Übertragung des Dienstpostens abzusehen oder die 
Übertragung zu widerrufen. 

(5) Während der Erprobungszeit ist die Verleihung des Be
förderungsamtes ausgeschlossen, für das die Erprobung 
durchgeführt wird.“ 

2.	 § 20 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Über die Zulassung als Kommissarbewerber entscheiden 
die für die Ernennung der Beamten zuständigen Stellen im 
Rahmen des Personalbedarfs für den gehobenen Polizei
vollzugsdienst unter Berücksichtigung des Ergebnisses des 
Auswahlverfahrens und der haushaltsrechtlichen Vorga
ben.“ 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 2. März 2009 

Der Minister des Innern 

Jörg Schönbohm 
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Verordnung über die Festsetzung 

des Mindestumfanges der vermarktbaren 


Erzeugung nach der EG-Obst- und 

Gemüse-Durchführungsverordnung


Vom 10. März 2009 

Auf Grund des § 4 Absatz 4 Nummer 1 und 2 sowie des § 12 
Absatz 7 der EG-Obst- und Gemüse-Durchführungsverordnung 
vom 16. Juni 2008 (BGBl. I S. 1082) verordnet die Landesre
gierung: 

§ 1 

Abweichend von § 4 Absatz 1 der EG-Obst- und Gemüse-
Durchführungsverordnung wird für Erzeugerorganisationen 
nach Artikel 125b Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) 
Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. Oktober 2007 über eine 
gemeinsame Organisation der Agrarmärkte und mit Sonder
vorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse 
(ABl. L 299 vom 16.11.2007, S. 1), die zuletzt durch die Ver
ordnung (EG) Nr. 247/2008 (ABl. L 76 vom 19.3.2008, S. 1) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung 

1.	 die Mindestanzahl der Erzeuger auf fünf und 
2.	 bei Erzeugerorganisationen mit Sitz in den Landkreisen 

Havelland, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming, Dahme-
Spreewald, Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz, Elbe-Els
ter sowie den kreisfreien Städten Potsdam, Cottbus und 
Brandenburg an der Havel der Mindestwert der vermarkt
baren Erzeugung auf 7 500 000 Euro 

festgesetzt. 

§ 2 

Abweichend von den Artikeln 64 und 66 Absatz 1 der Verord
nung (EG) Nr. 1580/2007 der Kommission vom 21. Dezember 

2007 mit Durchführungsbestimmungen zu den Verordnungen 
(EG) Nr. 2200/96, (EG) Nr. 2201/96 und (EG) Nr. 1182/2007 
des Rates im Sektor Obst und Gemüse (ABl. L 350 vom 
31.12.2007, S. 1), die zuletzt durch Verordnung (EG) 
Nr. 292/2008 (ABl. L 90 vom 2.4.2008, S. 3) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung werden die Fristen zur 
Vorlage der operationellen Programme und für Anträge auf 
Änderung der operationellen Programme jeweils bis zum 15. Ok
tober eines jeden Jahres verlängert. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2008 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Festsetzung des Min
destumfanges der vermarktbaren Erzeugung nach der EG-Obst
und Gemüse-Durchführungsverordnung vom 23. April 2007 
(GVBl. II S. 110) außer Kraft. 

Potsdam, den 10. März 2009 

Die Landesregierung 

des Landes Brandenburg


Der Ministerpräsident


Matthias Platzeck


Der Minister für Ländliche Entwicklung,

Umwelt und Verbraucherschutz


Dr. Dietmar Woidke




115 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II – Nr. 8 vom 19. März 2009 



116 

Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Brandenburg 

Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II – Nr. 8 vom 19. März 2009 

Herausgeber: Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg.

Der Bezugspreis beträgt jährlich 46,02 EUR (zzgl. Versandkosten + Portokosten). Die Einzelpreise enthalten keine Mehrwertsteuer. Die Einweisung kann jederzeit erfolgen.


Die Berechnung erfolgt im Namen und für Rechnung des Ministeriums der Justiz des Landes Brandenburg.

Die Kündigung ist nur zum Ende eines Bezugsjahres zulässig; sie muss bis spätestens 3 Monate vor Ablauf des Bezugsjahres dem Verlag zugegangen sein.


Die Lieferung dieses Blattes erfolgt durch die Post. Reklamationen bei Nichtzustellung, Neu- bzw. Abbestellungen, Änderungswünsche und sonstige Anforderungen sind

an die Brandenburgische Universitätsdruckerei und Verlagsgesellschaft Potsdam mbH zu richten.


Herstellung, Verlag und Vertrieb: Brandenburgische Universitätsdruckerei und Verlagsgesellschaft Potsdam mbH, Karl-Liebknecht-Straße 24 – 25, Haus 2,

14476 Golm (bei Potsdam), Telefon Potsdam 0331 5689-0



